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Hallo Anja,
ich lebe auch gerade von gekürzten Bezügen und habe mich vor einem halben Jahr wegen des
Antrages erkundigt. Ich fragte Leute, die ebenfalls durchgefallen sind. Sie erzählten mir, dass
man, wenn man den Antrag stellt, beim Amt besondere soziale Bedingungen nachweisen muss,
damit man ihn bewilligt bekommt: z.B. Kinder, pflegebedürftige Angehörige, Wohnungskauf,
etc., sonstige soziale Härten. Vielleicht fällt ja dein Kredit unter diese Kategorie? Mir sagte man,
dass ich als normaler kinderloser Single, in einer WG lebend, so gut wie keine Chancen hätte
auf Bewilligung. Und ich merke gerade: es ist ein verdammtes Rumgeknapse mit 15% weniger
Lohn. Ohne meinen Freund säh's gerade ein wenig finster aus.... aber ich bin auch nicht
besonders gut im sparsam leben.

LG Miss Pimple
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